
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die in der Vorlage vorgestellten Kriterien für die 
Vergabe von Landesmitteln und die entsprechende Anerkennung des 
Jabachkindergartens als plusKITA-Einrichtung gemäß § 16 a in Verbindung mit § 21 a 
KiBiz. Die Anerkennung gilt in der Regel für einen Zeitraum von 5 Jahren, beginnend ab 
dem Kindergartenjahr 2014/2015 bis zum Ende des Kindergartenjahres 2018/19 am 
31.07.2019.  
 


